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Informationen für Lehrerinnen und Lehrer: 
„Hamburger Bildungspaket“ für bedürftige Kinder und Jugendliche 

 

Seit Anfang 2011 haben die Kinder von Leistungsberechtigten einen 
Anspruch auf Kostenübernahme für eintägige Hagenbeck-Ausflüge 
mit Schulen. 

 

Leistungsberechtigte: 

 Leistungsberechtigte sind z.B. Bezieher/innen von  ALG II, Sozialgeld, Sozialhilfe, 
Wohngeld, Kinderzuschlag, Leistungen nach §2 und §3 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes. 

Anspruchsberechtigte: 

 Anspruchsberechtigte sind Schülerinnen und Schüler, die eine allgemeinbildende 
oder berufsbildende Schule besuchen und jünger als 
25 Jahre sind und keine Ausbildungsvergütung erhalten 

Bescheinigung der Kosten: 

 Die Schule muss die tatsächlichen Kosten schriftlich bestätigen                   
(z.B. Eintrittskarten, Fahrtkosten, anteilige Kosten für Zooführung).  

 Das Antragsformular ist im Schulsekretariat erhältlich (Kostenbestätigungsformular  
SF 13a, umseitig abgedruckt).  

Kostenerstattung: 

 Die Leistungsberechtigten reichen das ausgefüllte Kostenbestätigungs-formular bei 
ihrer Dienststelle (z.B. Jobcenter, Arbeitsagentur) ein. Wenn Leistungsberechtigte 
das Geld bereits verauslagt haben, wird es an sie überwiesen. 

 In einigen Hamburger Schulen leitet das Schulsekretariat das ausgefüllte 
Kostenbestätigungsformular zwecks Kostenübernahme an die zuständige 
Dienststelle weiter. Das Geld kann dann direkt z.B. auf das (Treuhand-) Konto 
der Lehrkraft überwiesen werden. 

 

 

 

Landesinstitut für Lehrerbildung und 
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SF 13a – September 2011 

Kostenbestätigung / Kostenabforderung 
für eintägige Ausflüge der Schule 

 
 
Ausflug 

am:      

nach: Tierpark Hagenbeck / Tropen-Aquarium Hagenbeck in Hamburg-Stellingen 

 
Teilnehmer/in:              

 

      
 Name  Vorname  Geburtsdatum 

                     
 Straße  PLZ  Ort 

 
 
Kosten (von der Schule auszufüllen) 
 
z.B. für Eintrittskarten (Taschengeld wird nicht gewährt): 
  

   Die Kosten sind von den Erziehungsberechtigten bereits verauslagt worden 

      EUR

 

 
An 
Jobcenter bzw. Fachamt Grundsicherung und Soziales (Soziales Dienstleistungszentrum)* 
zwecks Übernahme der Kosten und Überweisung auf das folgende Konto: 
 

Name, Vorname:            
 
Geldinstitut:       
 
Bankleitzahl:       
 
Kontonummer:       

*  Die genaue Adresse ergibt sich aus dem Leistungsbescheid bzw. der Leistungsbestätigung 

  

     

Schulstempel 
 

Hamburg,            
 Datum  Erziehungsberechtigte/r  Schulleitung 

 


